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Neues helvetisches Tagblatt.
lFvrtsetzung des schweitzerischen Republikaners)

Herausgegeben vvn Escher und U st s ri, Mitgl. der gefttzg. Räthe.

Band l. N. I.xxv. Bern, 30. Aug. 17YY. (13. Frukè. VII.)

Ministerium der auswärtigen
Angelegenheiten.

Schreiben des Bürgers Visconti/ bevollmäch-
tieften Ministers der Cisalpinischm NepuS-
llk in Hcwmen.

Bern den 11. Fruktidor, 7. Jahr.
An den B. Begos Minister der auswärtigen

Geschäfte.

Bürger Minister!
Ich melde Ihnen, daß Tortona und Alexandrie»

sich in der Gewalt der Franzosen besinden, baß
auch die Citadelle von Alexandrien wieder erobert,
nnd der Feind über den Po hinüber gesagt ist. Die
Alpcnarmee hat ihr Generalquartier zu Embnm;
sie macht ausscrordentliche Bewegungen. Die Ver-
waltungcn von Piémont haben Befehl erhallen,
sicy wiederum nach ihren Stellen zu verfügen, weil
ganz Piémont gâaumè ist, mit Ausnahme der ein-
zigen Citadelle von Turin, und einigen hin und
wieder zerstreuten östreichischen Compagnien.

Gewm ists, daß die Alpenarmee mit der Italie-
mstnen nur ein Corps formieren wird. Unsere
^emde werden erfahren, daß Nichts die repub-
manischen Soldaten aufzuhalten vermag, und daß
lyre Hoffnungen abermsl vereitelt sind.

Es lebe die Republik!
Bern den 23. Aug. 1799.

Gruß und Bruderliebe.
Unterzeichnet: Visconti.

Dem Original gleichlautend.
Der Gen. Sekret. Mousson.

Gesezgebungi
Senat, 21. August.

(Fortsetzung.)
Folgender Beschluß wird verlesen: „ In Crwö-

gung des 41. Art. der Constitution, hat der gr. Ruch
vac.) erklärter Dringlichkeit beschlossen.- dieses Jahr

beim Herbstequinoetmm wird der vierte Theil der
Mitglieder des Senats anstreten. "

Der Beschluß wird ohne Discussion angenommen.
Lafiechere verlangt, daß im Senat keine an-

deru als schriftlichen Denunciationen sollen gemacht
werden lönnen. — Angenommen.

Grösster Rath, 22. August.
Präsident: Von der Flühe.

Herzog v. Eff. im Namen einer Commission
legt folgendes Gutachten vor, über welches Dring-
lichkeit erklärt wird:

Der große Rath der helvetischen einen und un-
theilbarcn Republik

An den Senat.
Der große Rath, in Berathung der Botschaft

des vollziehenden Direktoriums vom 2?. August und
nach Anhörung des Berichts seiner hierüber nieder-
geseztcn Commission, hat, nachdem er die Dring-
lichkeit erklärt —

In Erwägung, daß es dringend nothwendig
ftye, dem durch die Feinde der Republik zum Theil
verwüsteten Kanton Wallis zu Hülfe zu eilen, und
die noch übrig gebliebenen wenigen Hilfsquellen
durch zwekmaßige, den Kräften der Republik ange-
messene Unterstützung zu erhalten.

In Erwägung, daß es unumgänglich nöthig sey,
alle diejenigen Maßregeln zu ergreisen, durch wel-
ehe die gestörte Ruhe, die öffentliche Sicherheit
und Ordnung hergestellt, und fernern Jnsurrcktio-
neu vorgebogen werden kann —

beschlossen:.
1. Das Voklziehungsdirektorium ist begwältigt,

alle diejenigen Maßregeln zu ergreifen, welche es
zur Unterstützung des K. Wallis zuträ.hlich erachtet.

2. Das Vsllz. Direktorium ist ferner bevollmäch-
tigt, alle diejenigen Mittel, die es kür zweckdienlich
halt, anzuwenden, um die gestörte Ruhe, die Po-
lizci, die öffentliche Sicherheit und Ordnung über-
Haupt in diesem Kanton herzustellen und ftuwm
Jnzmcektionen vorzubeugen.
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